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Beispiel eines Hygiene- und Desinfektionsplans fiir
Bestattungsunternehmen

WAS

wird gemacht

WANN

ist es zu tun

womit
sollte es getan werden
(Mittel und Einwirkszeit)

WIE

wird es gemacht

WER

ist zustindig

und bei Bedarf
Fahrerhaus: Wochentlich und
bei Bedarf

@ Hande und ggf. | Nach jedem Kontakt mit Konzentrat aus Do-
Unterarme Verstorbenen oder Gegen- sierspender in die
standen, die mit Verstorbe- trockenen Hande
nen in Berlihrung waren einreiben
ﬁ Verstorbene Bei jeder hygienischen Ver- Voll benetzen, abwi-
Person sorgung schen bzw. tupfen
1. und 2. Desinfektion
%< Instrumente Nach jeder Benutzung Vollstéandig in die
die mehrfach erst desinfizieren und dann Losung einlegen,
benutzt werden | reinigen nach Einwirkzeit
mechanisch reinigen
% Fahrtrage/ Nach Kontakt mit Verstorbe- Abwischen,
Transportsarg | nen und/oder deren Aus- voll benetzen, abwi-
scheidungen schen bzw. tupfen
% Uberfiihrungs- | Sargraum: Wéchentlich, bei Abwischen,
fahrzeug sichtbarer Verschmutzung voll benetzen, abwi-

schen bzw. tupfen

Kleinflachen

Nach Beendigung der Nut-
zung bzw. bei sichtbarer Ver-
schmutzung und bei Bedarf

Abwischen,
voll benetzen, abwi-
schen bzw. tupfen

Arbeitsraume/
Arbeitsflichen

Nach Beendigung der Nut-
zung bzw. bei sichtbarer Ver-
schmutzung und bei Bedarf

Mit Lésung wischen,
voll benetzen, abwi-
schen bzw. tupfen

X aB R

rer Verschmutzung und bei
Bedarf

Einweg: Entsorgung nach
Beendigung der Nutzung

Arbeits- Mehrweg: Wochentlich bzw. Mehrweg: Koch-
kleidung bei sichtbarer Verschmut- Programm der
zung und bei Bedarf Waschmaschine,
Einweg: Wechsel und Entsor- min. 60° C sicher-
gung nach Beendigung der stellen
Nutzung bzw. bei sichtbarer
Verschmutzung
Spitze, scharfe | Mehrweg: Nach Beendigung Mehrweg: Vollstan-
Gegenstinde | der Nutzung bzw. bei sichtba- digin die Losung

einlegen

Beispiel eines Hygiene- und Desinfektionsplans fiir Bestattungsunternehmen in Anlehnung an die Biostoffverordnung

Weitere Informationen finden Sie in der DGUV Information 214-021 ,,Biologische Arbeitsstoffe im Umgang mit Verstorbenen“
(Ausgabe 02/2026). Zu beziehen bei Ihrem zustéandigen Unfallversicherungstréger oder unter www.dguv.de/publikationen

Webcode: p214021


https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/116/biologische-arbeitsstoffe-beim-umgang-mit-verstorbenen

	Beispiel eines Hygiene- und Desinfektionsplans für Bestattungsunternehmen

	Womit_10: 
	Wer_10: 
	Womit_11: 
	Wer_11: 
	Womit_12: 
	Wer_12: 
	Womit_13: 
	Wer_13: 
	Womit_14: 
	Wer_14: 
	Womit_15: 
	Wer_15: 
	Womit_16: 
	Wer_16: 
	Womit_17: 
	Wer_17: 
	Womit_18: 
	Wer_18: 


